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Satzung über ein 
besonderes Vorkaufsrecht 

für das Wohngebiet „Hochdorf-Ost II“ 
in Nagold, Ortsteil Hochdorf 

 
 

Aufgrund von § 25 Abs. 1 Nr. 2 des BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04.05.2017 
(BGBl. I. S. 1057) in Verbindung mit § 4 der GemO für Baden-Württemberg in der Fassung 
vom 24.07.2000 (GBl. 2000, 581, ber. S. 698) und vom 7.12.2015 (GBL. 2016 S. 1) hat der 
Gemeinderat der Stadt Nagold am 28.04.2020 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 
 

Städtebauliche Maßnahme 
 

(1) Die Stadt Nagold sieht für das Gebiet „Hochdorf-Ost II“ im Ortsteil Hochdorf die 
Entwicklung von Wohnbauflächen vor. 

 
(2) Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung erlässt die Stadt Nagold 

für das Maßnahmengebiet eine Vorkaufssatzung. 
 

§ 2 
 

Besonderes Vorkaufsrecht 
 

(1) Im räumlichen Geltungsbereich dieser Vorkaufssatzung steht der Stadt Nagold nach 
§ 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB ein Vorkaufsrecht an den Grundstücken zu. 

 
(2) Der Verkäufer eines Grundstücks hat der Gemeinde den Inhalt des Kaufvertrags 

unverzüglich mitzuteilen. Die Mitteilung des Verkäufers wird durch die Mitteilung des 
Käufers ersetzt. Das Grundbuchamt darf bei Kaufverträgen den Käufer als 
Eigentümer in das Grundbuch nur eintragen, wenn ihm die Nichtausübung oder das 
Nichtbestehen des Vorkaufsrechts nachgewiesen ist. 

 
(3) Die Ausübung des Vorkaufsrechts richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften des 

BauGB. 
 

§ 3 
 

Räumlicher Geltungsbereich 
 

(1) Der räumliche Geltungsbereich der Vorkaufssatzung ergibt sich aus der beiliegenden 
Bestandskarte  vom 28.04.2020. Dieser Lageplan ist Bestandteil der Satzung. 

 
 
 
 
(2) Der Geltungsbereich umfasst folgende Grundstücke der Gemarkung Nagold -

Hochdorf: 
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Flst.-Nr.:  926, 942, 943, 944, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963 

(Eutinger Weg, teilweise), 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 981, 982, 983, 
984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 992, 993, 993, 995, 996, 997, 998, 999, 
1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1012, 
1013, 1014, 1015, 1017, 1018, 1020, 1021, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 
1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 
1044 (teilweise), 1049 (teilweise), 1063 (Albblickstraße, teilweise), 1064, 
1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070 und 1071, 

 

§ 4 
 

Auflegung und Einsichtnahme 
 

Eine Fertigung dieser Satzung wird im Rathaus der Stadt Nagold sowie der Geschäftsstelle 
des Ortsteils Hochdorf vorgehalten. In diese Satzung kann jedermann während der üblichen 
Dienstzeiten einsehen. 

 

§ 5 
 

Inkrafttreten dieser Satzung 
 

Diese Vorkaufsrechtssatzung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft. Die öffentliche 
Bekanntmachung der Satzung erfolgte im Amtsblatt der Stadt Nagold vom 09. Mai 2020.   

 

§ 6 
 

Außer Kraft treten dieser Satzung 
 

Diese Vorkaufsrechtssatzung tritt außer Kraft, wenn die Entwicklung des Gebietes 
„Hochdorf-Ost II“ abgeschlossen ist. 
 
 
 
Nagold, den  30.04.2020 
 
gez.  Jürgen Großmann 
         Oberbürgermeister 
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Stadt Nagold Stadtplanungsamt
Übersicht Hochdorf-Ost      DIN A3

Tobias Eckel
11.09.2019GisKompetenz Zentrum Nagold

Maßstab

Die Karte dient nur der allgemeinen
Orientierung. Für den Inhalt aus dem 
Liegenschaftsnachweis wird keine 
Gewährleistung übernommen. 0 20 40 60 m
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